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Scbüler namentlich dcr II. und der III. Klasse uach Willkür verfahren wird; es ist

abcr znm guten Erfolge des Unterrichts und zur Erreichung des Lehrzielcs durchaus

uothwcudig, daß die vorgeschriebenen Abtheilungcn uach den -Jahrgangen

festgehalten werden und daß kein Schüler in eine folgende Klasse oder Abtheilung
vorrücke, er habe denn die vorhergehende gehörig durchgemacht uud die in
derselben zn erwerbenden Kenntnisse und Fertigkeiten wirklich erworben. I). Von dem

Borstande dcr Kantonallehrcrkonfcrenz vom Jahr 1856 ist der Wunsch geäußert

worden, es mochte an Lehrer und Schulkommissionen die Weisung erlassen werden,

rechtzeitig sich Kenntniß zu verschaffen, wenn Familien mit schulpflichtigen

Kiudcrn ans der Gemeinde ein- oder ausziehen. Es wird am Platze sein, den

betreffenden Lehrern von der Wohnungsvcränderung und zwar vom Einznge wie

von dem Auszüge solcher Familien sofortige Mitthcilung machen, e. In mancher

Schnle hier und dort fehlen bis zur Stunde noch immer sämmtliche zum Unterrichte

nothwcndigen allgemeinen Lehrmittel, nnd es gibt Lehrer, welche sich

darüber beschweren, daß ungeachtet mehrmaliger Vorstellungen die Anschaffung

derselben von Seite des SchnlvcrwalterS oder des Gemeindcrathes verweigert oder

verzögert werde. ES soll dasür gesorgt werden, daß die Schulen mit der: im

§ 148 der Vollzichungsverordnung verzeichneten Lehrmitteln gehörig versehen

werden. Zu diesen sind nnn auch die „Aufgaben zu den mündlichen und schriftlichen

Sprachübnngen" in der zweiten und dritten Klaffe zu rechnen, ä. Es ist

schon wiederholt die Einfrage gethan worden, ob die aus der Gemeindeschule

entlassenen Mädchen zuin Besuche der Arbeitsschulen angehalten werden sollen. Wir
machen daraus aufmerksam, daß nach § 8 des Gesetzes und den KZ 116 und

183 der Vollzichungsverordnung kein Zweisel aufkommen kann, daß da, wo

Arbeitsschulen bestehen, alle aus der Gemeindcschule entlassenen Schülerinnen bis

znm vollendeten Iti. AlterSjahre zum Besuche der Arbeitsschule verpflichtet sind.

e. An mehrern Orten werden, wie uns berichtet worden, die Sommerschnlen

ohne Prüfung geschloffen. Dicß dars in Znkunft nicht wieder geschehen, und

wir verweisen dießsalls ans die Bestimmungen der Vollziehnngsverordnnng

N 138—143.

Zürich. Äm Schuljahr 1856—1857 fuugirten in dem Kanton Zürich
385 definitiv und 91 provisorisch angestellte Primarscbnltehrcr.

St. Gallen. Für F ern est ehe nd e nnb e g reislich. Der evangel.

Erziehnngsrath hat bei dem Kleinen Rathe Beschwerde eingelegt gegen
einzelne Bestimmungen des neuen Schnlplans des Stadtschnlrathes St. Gallen,
namentlich dagegen, daß darin die Trennung der Schulen dcr Niedergelassenen

und Bürger beibehalten werde. Ter Erziehungsrath fand dies mit dem Art. 18



deS Gemciiidesteuergesetzes nicht mehr vereinbar. Der Kleine Rath fand es.

bei der ncubeschlossencn Revision deS Gemeiiidestencrgesetzes, nicht am Platze.

jetzt in eine strikte Interpretation deS Art. 18 einzutreten, nnd legte die

Beschwerde deS Erziehungsrathes acl uà.
— Wo hinaus es soll. Ein St. Gallischer Brief in der katholischen

Kirchenzeitung (Nro. 2) räth an. bei den neuesten Siegen der kathol. Partei
nicht auf halbem Wege stehen zn bleiben, sondern alle in's kirchliche

nnd Erziehnngssach einschlagende Befugnisse des Administrationsrarhs in die

Hände des Bischofs zn legen — nach dem Vorbilde von Wallis und

Frei bürg. Glücklicher Weise — sagt die „St. Galler-Ztg." — steht noch

iinscre Verfassung aufrecht.

Schaffhausen. Besoldungsverhältnisse. (Corresp.) Es freut mieb,

daß Sie sür bessere Besoldung der Lehrer so warm reden, nnd ich bitte Sie,
hierin fortzufahren. Doch wird auch in diesem Gebiete, wie in allen andern,
das alte Sprüchwort seiue Anwendung finden : t)ui demz àtin-zuit Pens
clveet. Es ist doch ein bedeutender Unterschied zn machen, 1) ob ein Lehrer
in seinem Geburtsorte augestellt ist oder nicht; 2) ob er, was mit 1 genan

zusammenhängt, neben der Schnle noch etwas Landwirthschaft treibt oder treiben

kann. In unserm Keinen Kanton ist die weitaus größte Zahl der Lehrer auf
dem Lande im letztem Falle, und es ist gewiß, daß mäßig betriebene

Landwirthschaft, wenn auch indirekt, der Schnle nützt, wenn sie ihr auch scheinbar

schadet. Ich brauche dieß nicht auszuführen. Daß aber der Gnterbesitz diese

Jahre her dem Lehrer eine bedeutende Stütze gewesen ist, weiß Jedermann,

und von dieser Klasse der Lehrer aus sind keine Klagen ergangen. Eher könnte

man gegen Einzelne von ihnen klagen, daß sie zu viele Güter haben, wären

sie nicht durch das Schulgesetz entschuldigt, welches alle Lehrer mit 1859,
möglicherweise eine Anzahl von ihnen, ganz gewiß von ihren Stellen bringt, so

daß diese Männer eben denken, wie jener Haushalter: Ich weiß, was ich thun

will, wenn ich von dem Amt gesetzt werde. — Schlimm aber waren und sind

die Lehrer in der S.adt daran, sowie diejenigen ans dem Lande, welche vom

Bauernwescn nichts verstehen oder wegen ihrer prekären Existenz sich nicht

getrauen, Land zu kaufen. An manchen Orten auf dem Lande ist es sogar

thcnrer zu leben als in der Stadt.

Graubünden. Dr. Rascher ist vom Präsidium des Erziehungsrathes zn

rückgetreten, indem er eine Reihe von Iahren mit redlicksteni Willen, mit Fleiß,

Energie nnd glücklichem Erfolg gearbeitet hatte. Freunde des bündnerischcn

Schulwesens und namentlich dcr paritätischen Kantonsschnle, deren treuer Pfleger

nnd Förderer er gewesen, bcdanern diesen Anstritt mrd fragen sich nicht obne
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